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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Viedenz Fenster & Türen 

Zur Silberkuhle 19, 57489 Drolshagen 

 
 § 1 Anwendung, Geltungsbereich 

1.1 Wir erbringen unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich aufgrund der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen gelten für sämtliche Geschäfte mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen. 

1.2 Entgegenstehende oder unsere Bestimmungen ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners finden auch dann keine An-

wendung, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit unseren Vertragspartnern, soweit es sich um Rechtsgeschäfte 

verwandter Art handelt. 

 

§ 2 Vertragsschluss / Lieferfristen / Erfüllungsort 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und stellen lediglich die Aufforderung an unseren Vertragspartner dar, seinerseits ein Angebot abzugeben. Ein Vertrag 

kommt erst zustande, wenn wir das verbindliche Angebot annehmen. 

2.2 Sämtliche Fristen für Lieferungen und Leistungen sind nur annähernd und unverbindlich, es sei denn, sie werden ausdrücklich schriftlich als verbindlich 

vereinbart. 

2.3 Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt ab unserem Firmensitz, sofern ausdrücklich nichts anderes vereinbart ist. Transportmittel, Versandweg und 

Verpackung sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. 

2.4 Erfüllungsort ist, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, der Sitz unseres Unternehmens. 

2.5 Sofern unser Vertragspartner es wünscht, wird die ihm verkaufte Sache auf seine Kosten zugesandt. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder des 

Verlustes und der zufälligen Verschlechterung, sofern diese nicht durch uns zu vertreten ist, geht entsprechend § 447 BGB auf unseren Vertragspartner über, 

sobald wir die Sache einem Spediteur, einem Frachtführer oder einer ansonsten zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt übergeben 

haben. 

2.6 Für die Warenlieferung mit Mehrweg-Gestellen gelten die „Sonderbedingungen Gestellpool“, die auf der Internetseite unseres Lieferanten www.fenster-

hoffmann.de einsehbar sind.  

2.7 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der dem Besteller mitgeteilten Versand-

bereitschaft auf diesen über. 

 

§ 3 Zahlungsbedingungen / Preise 

3.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird der Forderungsbetrag aus der Rechnung sofort mit Eingang der Rechnung bei unserem Vertragspartner 

ohne Abzug fällig. Unser Vertragspartner kommt auch ohne unsere Mahnung in Verzug, wenn er den Forderungsbetrag aus der Rechnung nicht innerhalb von 

10 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt. Bei Zahlungsverzug fallen Verzugszinsen in Höhe von 9 

% über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 288 Abs. 2 BGB an.  

3.2 Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat ausschließlich auf das in unseren Briefbögen aufgeführte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei 

schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

3.3 Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen, wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für 

Lieferung, die vier Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen, vorbehalten. 

3.4 Sofern unsere Leistungen / Lieferungen in Teilen erbracht werden, sind wir berechtigt, den Wert der Teilleistungen / Teillieferungen separat abzurechen. 

3.5 Unser Vertragspartner hat nur das Recht mit Gegenansprüchen aufzurechnen, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 

3.6 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist unser Vertragspartner nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 

beruht. 

3.7 Kommt unser Vertragspartner mit der Annahme der Ware mehr als 14 Tagen in Verzug, so sind wir berechtigt, die Warenlieferung vorab zu berechnen.  

 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

4.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Vertragsverhältnis vor. Dies gilt 

auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn 

unser Vertragspartner sich vertragswidrig verhält. 

4.2 Unser Vertragspartner ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das 

Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns unser Vertragspartner unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet 

oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 

771 ZPO zu erstatten, haftet unser Vertragspartner für den uns entstandenen Ausfall. 

4.3 Unser Vertragspartner ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der 

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt unser Vertragspartner schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich 

Mehrwertsteuer) ab; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 

weiterverkauft worden ist. Unser Vertragspartner bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 

selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange unser Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen 

aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 

Zahlungseinstellung vorliegt. 

4.4 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch unseren Vertragspartner erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt 

sich das Anwartschaftsrecht unseres Vertragspartners an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu 

den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, 

dass die Sache unseres Vertragspartners als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass unser Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt 

und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen unseren Vertragspartner tritt unser 

Vertragspartner auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; 

wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 

4.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen unseres Vertragspartners freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden For-

derungen um mehr als 20 % übersteigt. 
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§ 5 Gewährleistung 

 
5.1 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Vertragspartner. Dies gilt nicht, wenn das 

Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) 

längere Fristen zwingend vorschreibt. 

5.2 Bei Mangelhaftigkeit der Ware haben wir die Wahl, entweder nachzubessern oder Ersatzware zu liefern. 

5.3 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 

übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 

entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden von unserem Vertragspartner oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 

Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

5.4 Technische Veränderungen zum vertraglich Geschuldeten stellen dann keinen Mangel dar, wenn diese technisch gleichwertig zum vertraglich Geschuldeten 

sind. 

5.5 Gewährleistungsrechte unseres Vertragspartners setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Rüge nach § 377 HGB muss uns gegenüber schriftlich erfolgen. 

 

§ 6 Schadensersatz 

6.1 Wir haften grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit nicht eine abweichende Regelung vereinbart ist. 

6.2 Bei leichter Fahrlässigkeit von uns, unseren Angestellten / Mitarbeitern, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen haften wir nur, wenn eine 

wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wurde. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner vertrauen durfte. Diese Haftung ist auf den vertragstypischen und 

vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

6.3 Die Haftung wegen der Verletzung von vertraglichen oder außervertraglichen Pflichten von uns, unseren Angestellten / Mitarbeitern, unseren gesetzlichen 

Vertretern oder Erfüllungsgehilfen bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen wird von Ziffer 6.2 nicht berührt und findet 

uneingeschränkt statt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wenn ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie 

für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde. 

 

§ 7 Rechtswahl / Gerichtsstand / Schlussbestimmungen 

7.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG). 

7.2 Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

7.3 Änderungen und Ergänzungen des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderung dieser Schrift-

formklausel. 

7.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz. 

7.5 Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen 

Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 

 

Stand 03/2025 
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